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Auf Durchsagen im Rundfunk ist zu achten.

Der Erfolg der Fahndung wird in erster Linie aber von dem

Verständnis, dem Eifer und der Hingabe jeder einzelnen, ein-

gesetzt

Di

iber die zu fahndende(n) Person(en),

Unterwe

Kräfte und Durchführung der Fahn-

dung in

Organe haben größten Wert daranf

zu lege

te über:

de

di

g der zu suchenden Person(en),

di

lenden Person(en),



Der Einsatz der Wehrmag

Partei und der Formationen
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1.) Die Deutsche Kriminalpolizei, Kriminalpolizeileitstelle Prag,

benachrichtigt:

) der

sel

he:

der

0

di

F

Die

tion in Prag (Fernsprecher: 60 141),

len benachrichtigt,

olizei Prag

1 978, 29 019), die die deutsche

nen benachrichtigt,

enststellens

Labteilung Frag

lie ihre nachgeordneten Stellen,

ische Polizei in Prag und die

Akzisenstellen in Preg benschrichtigt,

1) die tschechische Zentral-Gendarmeriefahndungsabteilung

in Prag (Fernsprecher: 45 942), die ihrerseits

das tschechische Gendarmerie-Landeskommando Prag,

den tschechischen Gendarmerie-Fahndungsposten Prag und

die tschechische Gendarmerie-Bereitschaftsabteilung

benachrichtigt,

m) die tschechische Bahnschutzpolizei Prag

(Fernsprecher: 29 978, 29 325), die die tschechische

Bahnschutzpolizei in Böhmen benachrichtigt,
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d) Budweis:

Deutsche Dienststellen:

das deutsche Gendarmerie-Einzelkommando Budweis

die deutsche Porstinspektion Budweis, die ihre F

stellen benachrichtigt,

Tschechische Dienststellen:

die tschechische Kriminalabteilung Budweis, die

geordneten Stellen und die uniformierte tschechi

benachrichtigt,

den tschechischen Gendarmerie-Fahndungsposten Budweis,

die tschechische Gendarmerie in Budweie, die die tschechische

Gendarmerie in ihrem Bezirk benachrichtigt,

Außerhalb des Protektorats liegende deutsche

Dienststellen:

die Staatliche Kriminalpolizet, Kriminalpelizeistelle Linz,

die ihre KP-leitstelle benachrichtigt.

e) Iabe

Deutsche Die

das deutsche Gendarnerie-k

die deutsche Forstinspekts

stellen benachrichtigt,

Tschechische D:



a



N

St.S. VIII A - 7/41.

Prag, den 6. Mai 1942.

1942

.0

1. An den

Führer des i-Absch

der,

von deutschen Staatsangehörigen zum

hilfsdienst.

iben vom 2.4.d.Js. - Zeichen St.S.

VIII A - 7/41.

Ich bitte nochmals um die Erledigung des hies. Schrei-

bens vom 23.10.V.JS. - Zeichen St.S. VIII A - 7/41.

3

Heilgitier!

−

-Obersturmban

dem Unterzeichner.
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4.) Zu Ziffer V: Bekanntgabe des in dieser Ziffer erwähnten

Erlasses vom 16. Juni 1941 und Hinweis auf den Erlaß vom

5. März 1941 ist durch meinen Erlaß vom 12. Juli 1941 - 0-

Kdo. II W 3. 89 Nr. 218/41 erfolgt. Der weiterhin in dieser

Ziffer angeführte Erlaß vom 24. Februar 1942 ist nicht be-

kanntgegeben worden. Die Bestimmungen der Ziffer V sind zu

beacht

gt:

är.

B0n
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auf Gaststättenverpfl

Diese Beanspruchung d

den

Forderungen der augen

Lage ent-

gegen zu kommen, schla

1. Sämtliche Ar

stelle für

jüdische Au

ler, Verteilung

der Zusatzka

2. Die BdS- Di

die Staatsp

die: Staatspe

die Krimina

die Krimina

der SD-Leita



V

St.S. I A - 17 b/42.

Prag, den 24. Juni 1942.

f

24. VI. 1942

1. Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

4-Standartenführer Geschke,

Prag.

Die Gruppe I 1 im Amt des R ichsprotektors hat zu dem Ver-

waltungsbericht des Oberlandrats in Kolin für den Monat Mai

1942 eine Anmerkung angefügt, die u.a. was folgt beinhaltet:

"Auf Anordnung des Reichsprotektors erhalten sämtliche Ange-

hörigen der Geheimen Staatspolizei, des Sicherheitsdienstes,

der Kriminalpoliz i und der Deutschen Gendarmerie ohne Rück-

sicht auf ihre Tätigkeit die Zusatzkarten für Lang- und

Nachtarbeiter und damit die Pettzusatzkarte 25. Seitens der

beim Oberlandrat und bei den übrigen deutschen Dienststellen

beschäftigten Beamten und Angestellten laufen hiergegen wie-

derholt Klagen ein, zumal allgemein die Ansicht vertreten

wird, daß die Reichshilfeaktion aus Fettmangel demnächst in

Fortfall kommt. Dabei wird besonders betont, daß auch die

Schreibkräfte der Gestapo, des SD, der Kripo die erhöhten

Zuweisungen an Lebensmittel bekommen, während die Schreib-

kräfte der sonstigen Dienststellen hiervon ausgeschlossen

sind, obwohl die Arbeitszeit gleichlang ist." Die Anmerkung

hat 4-OberstGruppenführer Daluege vorgelegen, der eine Äuße-

rung erbeten hat, nach welchen Gruidsätzen die Zuteilung von

Zusatzkarten für Lang- und Nachtarbeiter im Sektor der Si-

cherheitspolizei und des SD erfolge. Für die umgehende Vor-

lage der Äußerung an 4-Gruppenführer Frank bin ich zu Dank

verbunden, Gruppenführer Frank wird seinerseits die Äuße-

rung an OberstGruppenführer Daluege weiterleiten.

Heil Hitler!

4Obersturmbannführer.

8

2. Wv. am 10.T.1942 bei dem Unterzeichner.

Wiedernorgelegt am10.7.42
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Abschrift.

Der Reichsprotektor

Prag, den 5. November 1941

in Böhmen und Mähren

..Pr.

M.d.F.d.G.b.

Nr. 629/41

An den

Herrn Staatssekretär

4-Gruppenführer F r a n k

Prag

- 1. Adjutant -

Betr.: Lang- und Nachtarbeiterzulage für

Angehörige der Sicherheitspolizei

Obergruppenführer hat verfügt, daß zunächst alle

Angehörigen der Sicherheitspolizei Lang- und Nachtar-

beiterzulegen erhalten. Der Befehlshaber der Sicher-

heitspolizei und die Leiter der Staatspolizei(leit)-

stellen sollen jedoch Štichproben durchführen und im

Einzelfall event. Entzüg der Karten vorschlagen.

gez.: P loe tz

Sadnq-
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abschrif

Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

Prag, den 11. Nov. 1941

und des SD

B.Nr. BdS - I - 2771/41 -

Dem

Herrn Abteilungsleiter II

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

in Pr ag

mit der Bitte um weitere Veranlassung. Die Zahl der Angehörigen

der Sicherheitspolizei, die für den Bezug der Zusatzkarten in

Frage kommen, wird den einzelnen Oberlandräten auf Anfordern

bekannt gegeben.

Nclowran

Im Auftrage:

18874

gez. Dr. M a u r e r
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Der Befhhlshaber der Sicherheitspolizei Prag, den ll. Nov. 1941

und des SD

Tgb.Nr. BdS - I = 2771/41

1.) Dem

Büro des Herrn Staatssekretärs

zur gefäliggen Kenntnis vorgelegt.

Der Originalvorgang wurde dem Abteilungsleiter

II zwecks entsprechender Anweisung der Ober-

landräte übergeben.

Ja.

2.0.

TWLLs
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Prag, den 6. Oktober 1941.

Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Unterstaatssekretär.

Der Herr Staatssekretär hat entschielen, dass die Beam-

ten und Angestellten der Geheimen Staatspolizei in Bezug

auf die Zuteilung von Rauchwaren wie die Lang- und Nacht-

arbeiter zu behandeln seien. H-Obergruppenführer Heydrich

hat zusätzlich entschieden, dass die Beanten und Ange-

stellten der Geheimen Staatspolizei auch in Bezug auf die

Zuteilung von Lebensmitteln wie die Lang- und Nachtarbei-

ter behandelt werden. Jch rege an, dass mit -Obersturm-

bannführer Böhme die Einzelheiten vereinbart werden und

dass alsdann die zuständigen Gruppen von Jhnen die ent-

sprechende Anweisung erhalten.

Oberregierungsrat.

2) Z.d.A.

17981

A

St. S.1009
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Der Chef der Sicherheitspolizei

Berlin, den 16. April 1942

und des SD

Büco des S aa 

beim Reionp

in Böhmen unb Mahzen.

Eing.: 27.APR.1942

An

das -Führungshauptamt - zugleich auch für den

■nspekteur der Konzentrationslager -

das Hauptamt Ordnungspolizei

die Höheren - und Polizeiführer

die Befehlshaber und Kommandeure der Sicherheitspolizei

und des SD

die Befehlshaber und Kommandeure der Ordnungspolizei

die Inspekteure der Stcherheitspolizei und des SD

die Inspekteure der Ordnungspolizei

den Beauftragten des Chefs der Sioherheitspolizei und des

SD für den Bereich des Militärbefehlshabers in Frankreich,

in Paris

den Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei und des

SD für den Bereich des Militärbefehlshabers in Nordfrankreich und

Belgien, in Brüssel

den Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei und des

SD in Belgrad

die Staatspolizei(leit)stellen

die Kriminalpolizei(leit)stellen

die SD-(leit)Abschnitte

die Einsatzgruppen und Einsatzkommandos in den

besetzten Östgebieten

Betrifft: Photographioren von Exekutionen.

Der Reichsführer-√ hat durch Befehl vom 12.11.1941 - Tgb.

1r. I 1481/41 Ads. - das Photographieren von Exekutionen verboten

und angeordnet, daß, sofern derartige Aufnahmen aus dienstlichen

Gründe

mäßig

H

T

allgen

komman

der Kr
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füllen derartigc Aufnahmen dringend erforderlich sin

Einholung der Genehnigung des Führers des Einsatz- o

kommandos bzw. des Kompaniechers der Waffen-/ und de

der Kriegsberichter-Abteilung nicht nöglich ist, sin

träglich davon zu unterrichten.

Der Führer des Einsatz- od

Kompaniechef der Waffen-/ und 

Abteilung tragen die Verantwor

und Abzüge nicht in der Hand do

satzdienststelle verbleiben.

Soweit in dicnstlichen Int

genacht werdon, hat der Führer

bzw. der Kompaniechef der Waffe

berichter-Abtoilung das belicht

wickeltem Zustand unverzügiich

(Referat IV A 1) als "Geheine F

Soweit sich noch Aufnahner

von Exekutionen bei den Diensts

rigen der Dienststellen befinde

sicherheitshauptant (Roferat IV

ist festzustellen, wieweit ever

von Exekutionen bereits von Ang

in die Heinat verbracht worden

gez. Heydrich

18870

Beglaubigt:

ala

Kanzleiangestellte

a

J. ye

W

cium

L 908.42



Der Chef der Sicherheitspolizei

Berlin, den 26. Juni 1942

ay

und des SD

II A1 Nr. 1042^/41 - 151 -

An

die Staatspolizei(leit)stellen.

Nachrichtlich:

An

das 4-Führungshauptamt und zugleich auch für den

Inspekteur der Konzentrationslager,

das Hauptamt Ordnungspolizei,

die Höheren 4- und Polizeiführer,

die Befehlshaber und Kommandeure der Sicherheits-

polizei und des SD,

die Befehl

die Inspekt

die Inspekt

den Beauft

des SD für

Nordfrankre

den Beauft

und des SD



17.lovember 1941.

Hö.

St.S. 453c/41g.

Potographieren bei Exekutionen.

Ohne.

Gehein

h

d) An den

9

Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

N-Standartenführer Böhme,

Prag.

29861

Der Reicheführer nd ef der Deutschen Polizei hat

54

angeordnet, daes das' Jetographioren bei Exekutionen ver-

boten ist. Es ist lediglich genehmigt, dass in dienet-

lich befohlenen Fallen einige Aufnahmen gemacht werden,

bei denen aber aowohl der Film als auch der Abzug in

das Archiy der Dienstatelle zu kommen haben. Die Aus-

führungsbestimmungen erlüsst für die gesamte  und Poli-

zei der Chef der Sicherheitspolizei und des SD.

-Gruppenführer.

2) Vorläufig z.d.A.

n





on

17.lovember 1941.

Hö.

St.3.453a/41 g.

Potographieren bei Exekutionen.

Ohne.

ehettr

An

den Ptihrer des -Abeohnitte XXXIX,

19. XJ. 1941

-Oberführer Opländer,

Pra6.

Der Reichsführer 4 und Chef der Deutechen Polizei hat

angeordnet, dass das Potographie ren bei Exekutionen

verboten ist. Es iot lediglich genehsigt, dass in dienst-

lich befohlenen Pallen eigige Aufnahmen gemacht werden,

bei denen aber sowohl der Pilm als auch der Abzug in

das Archiv der Diensttelle zu kommen haben. Die Aus-

führungebestimmungerlüaßtfür die gesante  und Po-

lizie der Chef der Sichemieitspolizei und des SD.

il-Gruspenführer.

c)
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17.November 1941.

Hö.

St.8. 453b/41 g.

Fotographieren bei Exelutionen.

Ohne.

Beheim

An den

Befehlshaber der Ordnungspolizei,

Herrn Generalleutnant Riege,

19. XI. 191

Prag.

Der Reichefthrer  wnd Chef der Deutsehen Polizei hat

angeordnet, dses das Fotographieren bei Exekutionen ver-

boten ist. ist lediglich genehmigt, dass in dienst-

lich befohlegen zilon einige Aufnahmen gemacht werden,

bei denen aber gowohlyder Film als auch der Abzug in

des Archiv der Dienatstelle zu kommen haben. Die Aus-

führungebestimmungen erlässt für die gesamte H und Polizei

der Chef der Sicherheitspolizei und des SD.



m

Der Reichsführer-

Fiührer-Hauptquartier

12.11.1941

Tgb.Nr. I 1481/41

Ads.

Büeo des Staatsfektgtärs

RF/V.

bela Reidisproteitor

in Böhmen unò Mahcen.

Eing.: 15.NOV.1941

Tgb. Nt..

d     

Bei

verboten. Genehmigt

befohlenen Fällen

Film und Abzug in 

haben.

Aus

gesante  und Polis


